
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die Leistungen des Holzbauzentrum Nord 

Fachberatung  

Das HBZ*Nord berät Sie neutral und unabhängig beim Planen und Bauen mit Holz 

 technische Beratungsleistungen in schriftlicher und mündlicher Form 

 Hilfestellung bei der Anwendung von nationalen und europäischen Normen und 

Fachregeln 

 Unterstützung bei der Ausarbeitung von Details und Konstruktionen 

 Zusammenarbeit mit den Juristen im BGV-SH 

 Bauphysikalische Nachweise z.B.: Feuchteschutznachweis mittels WUFI, 

Wärmebrückenberechnung* 

 Sachverständigenwesen und Gutachten* 

 

Projektförderung und Netzwerkbildung 

Zur Stärkung der gesamten Wertschöpfungskette Holzbau:  

 Verknüpfung der Fachkompetenzen im Holzbau  

 Netzwerk für Blower-Door, Thermografie, Schadstoffmessung,… 

 Beratung Ihrer öffentlichen Auftraggeber und ggf. Behörden  

 Kontaktstelle zu Holzhändlern, Baustofflieferanten und Herstellern  

 Vorhalten einer Datenbank mit Leistungsprofilen der Mitglieder  

 

Fortbildung und Qualifizierung 

Erfahrene Referenten vermitteln in Workshops und Seminaren aktuelles Wissen:  

 Interdisziplinäre Seminare, Praxisworkshops und Inhouse-Schulungen für 

Zimmerer, Planer, Architekten, Ingenieure, Sachverständige  

 aktuelles Wissen zu Holzbautechnik, Bauphysik und Baustoffkunde  

 Neuerungen in den Normen und Fachregeln und deren Anwendung in der Praxis  

 Durchführung der alljährlichen Holzbautage – Frühjahr und Herbst  

 Online-Schulungen 

 Highlight: Norddeutscher Holzbautag 

 

 

Unsere Veranstaltungen werden in folgenden Systemen angerechnet: 

 

 

  

 

HBZ*Nord 
Hopfenstr. 2e 

24114 Kiel 

  

T +49.0.431 53 54 7-13 

F +49.0.431 53 54 7-77 

  

info@hbz-nord.de 

www.hbz-nord.de 

www.facebook.com/hbz.nord 

 

KKoommppeetteennzz  iinn  SSaacchheenn  HHoollzzbbaauu  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Service für die Holzbaubranche 

 Bereitstellen einer Online-Mediathek mit Merkblättern, Fachbeiträgen und 

Informationsschriften als Download  

 Vorhalten einer Präsenzbibliothek mit aktuellen Fachzeitschriften, Fachbüchern, 

Normen und Regelwerken zum Selbststudium 

 regelmäßiger Newsletter mit Neuigkeiten rund um den Holzbau und die 

Aktivitäten des HBZ*Nord 

 Bereithalten einer Online-Projektdatenbank „Holzbau im Norden“  

 Unterstützung und Teilnahme bei der Erarbeitung von technischen Regelwerken 

und Normen für den Holzbau auf Bundesebene (Holzbau Deutschland) 

 Sachverständigenwesen und Erstellung von Gutachten 

 Ortstermine zur Beratung und Konfliktlösung* 

 

 

 

Ihre Vorteile als Mitglied im HBZ*Nord 

 

Mit einem jährlichen Beitrag sichern Sie sich:  

 ständige Fachberatung durch das HBZ*Nord als „Beratungs-Flatrate“ 

 ermäßigte Teilnahmegebühr für Fachseminare und Workshops  

 Unterstützung bei der Projektförderung zur Akquise von Aufträgen  

 kostenlose Nutzung der Präsenzbibliothek  

 Nutzung der Netzwerk-Kompetenzen  

 telefonische Erreichbarkeit des HBZ*Nord als Ihren „Joker auf der Baustelle“ 

 exklusive Mitgliederveranstaltungen 

 

*gesonderte Abrechnung nach Aufwand 
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Aufnahmeantrag Mitgliedschaft 

 
 
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft beim Holzbauzentrum*Nord im 
Baugewerbeverband Schleswig-Holstein ab dem _________. 
 
 
Name   ________________________________ 

 

Anschrift  ________________________________ 

 

Telefon  ________________________________ 

 

Telefax  ________________________________ 

 

E-Mail   ________________________________ 

 
 
Der jährliche Beitrag in Höhe von 400,- € (netto) ist nach Rechnungslegung an den 
Baugewerbeverband Schleswig-Holstein zu überweisen. Der Beitrag wird jeweils zu 
Beginn des Jahres erhoben. 
 
Dauer der Teilnahme/ Kündigung: 
 
Die Teilnahme am Sonderhaushalt der Landesfachgruppe Zimmerer und Holzbau 
beginnt ab dem oben genannten Datum und läuft zunächst bis zum 31.12. des 
jeweiligen Kalenderjahres. Sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, falls 
sie nicht 3 Monate vor Ablauf der ursprünglichen oder stillschweigend verlängerten 
Teilnahmedauer gekündigt wird. Im Falle des Beschlusses einer Beitragserhöhung 
besteht das Recht zur außerordentlichen Kündigung für das Kalenderjahr, in dem die 
Erhöhung wirksam wird. 
 
 
 
 
_______________________________   _____________________ 
Unterschrift       Datum 


